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Prozess
Wie verschwiegenmuss
ein Rechtsanwalt sein?

Kann ein Rechtsanwalt zur Abwehr
einer gegen ihn gerichteten Scha-
denersatzklage wegen behaupteter
Anwaltsfehler alle unumgänglich
notwendigen Angaben machen, oh-
ne dabei an die Verschwiegenheits-
pflicht gebunden zu sein?

Eine anwaltliche Verschwiegen-
heitspflicht besteht dann nicht,
wenn der Rechtsanwalt ihmAnver-
trautes vorbringenmuss, um zum
Beispiel seine eigenenHonorarfor-
derungen gegen denMandanten
durchzusetzen. DieseMöglichkeit,
alle unumgänglich notwendigen
Angaben in „eigener Sache“ zu
machen, besteht auch dann, wenn
der Anwalt einen behaupteten
Schadenersatzanspruch abwehren
muss. Die Verschwiegenheitspflicht
in „eigener Sache“ zu durchbre-
chen ist auch nicht auf Streitereien
beschränkt, an denen (nur) der
Rechtsanwalt und sein (ehemali-
ger) Mandant beteiligt sind. Allen-
falls kann ein höchstpersönliches
Recht desMandanten die Ver-
schwiegenheitspflicht begründen.

Erbrecht
WieschnelldürfenBanken
Sicherheiten verwerten?

Kann die Bank zur Besicherung des
Kredits übertragene Goldmünzen
wenige Tage nach dem Tod des Kre-
ditnehmers verwerten, ohne die
Verlassenschaft zu verständigen?

EinwichtigerGrund für das vorzeiti-
ge Ende des Kreditvertrags wäre,
wenn sich die Vermögenslage so
verschlechtern würde, dass die Ge-
fahr besteht, die Verbindlichkeiten
gegenüber der Bank nichtmehr er-
füllen zu können. Wenn das weder
aufgrund des Todes des Kreditneh-
mers noch wegen potenzieller
Wertschwankungen des Goldes
der Fall war, gibt es keinenGrund,
den Kreditvertrag aufzulösen. Ein
den Kreditsaldo übersteigendes
Verwertungsergebnis spricht ge-
gen eine Verwertung, auch wenn
sich so die Verlassenschaft erspart,
den Kredit zurückzuzahlen.

Recht

gesprochen

Unterschrift gefälscht und gekündigt
Eine Filialleiterin nahm es mit dem Erfassen der Arbeitszeiten nicht so genau.

BIRGIT KRONBERGER,

RAINER KRAFT

Eine Filialleiterin war für die Erfas-
sung der Arbeitszeiten in der Filiale
und die Übermittlung der Aufzeich-
nungen an die Zentrale zuständig.
Laut firmeninterner Vorgabe muss-
te sie die Zeitaufzeichnungen vom
jeweiligen Mitarbeiter unterschrei-
ben lassen.

Die Zeitaufzeichnung einer Mit-
arbeiterin übermittelte sie jedoch
unvollständig an die Zentrale (feh-
lender Eintrag einer Pflegefreistel-

lung) und unterschrieb die Zeitauf-
zeichnung ohne Kenntnis der Mit-
arbeiterin selbst mit deren Vorna-
men. Als diese „Unterschriftsfäl-
schung“ aufflog, sprach der Arbeit-
geber die fristlose Entlassung we-
gen Vertrauensunwürdigkeit aus.

Dass die Filialleiterin das Zeiter-
fassungsblatt für die Mitarbeiterin
lediglich mit deren Vornamen un-
terzeichnete, ändert nichts an dem
dadurch fälschlich vermittelten
Eindruck, dass die betroffene Mit-
arbeiterin von der Datenaufzeich-
nung und -übermittlung wusste,

obwohl dies tatsächlich nicht der
Fall war.

Die Filialleiterin versuchte sich
damit zu rechtfertigen, dass ohne-
hin keine wesentlichen Interessen
der Mitarbeiterin beeinträchtigt
worden seien. Der Oberste Ge-
richtshof führte dazu jedoch aus:
Das Verhalten der Filialleiterin habe
die Gefahr ungewollter Lohnkür-
zungen und für den Fall eines ar-
beitsrechtlichen Streits die Gefahr
eines unrichtigen Beweismittels
mit sich gebracht. Die Entlassung
war somit berechtigt.

Recht

ausgefallen

Was Gullivers Reisenmit
der Justiz zu tun haben

Der irische Schriftsteller Jona-
thanSwift lässtGulliver 1726über
die Juristen berichten: „Außer-
dem verfügt diese Kaste über ei-
nen besonderen Jargon, den au-
ßer ihnen niemand versteht und
in dem auch ihre Gesetzbücher
abgefasst sind, die siemit immer
mehr Gesetzen zu vergrößern
suchen. Es ist ihnen dadurch ge-
lungen, Wahrheit und Lüge,
Recht und Unrecht dermaßen
durcheinanderzubringen.“Wer
über dieMoral der Anwälte und

Richter seiner Zeit mehr wissen will,
wird auch im Bericht über die Ge-
setze von „Brobdingnag“ aufge-
klärt: „Kein Gesetz in diesem Land
darf mehrWorte umfassen, als das
brobdingnaggissche Alphabet
Buchstaben enthält, das sind nur 22.
DiemeistenGesetze sind wesent-
lich kürzer. Sie sind in einer einfa-
chen und klaren Sprache abgefasst;
es fehlt diesen Leuten anGeschick,
mehr als einen Sinn in ihnen zu fin-
den. Wer Gesetzeskommentare
schreibt, gilt als Verbrecher und
wird strafrechtlich verfolgt.“ Eine
Persiflage auf die realen Zustände
nicht nur seiner Zeit. Martin Kind

Wer zur Selbsthilfe greift und vom Nachbargrundstück überhängende Äste von Sträuchern
und Bäumen beschneidet, ist grundsätzlich im Recht. Aber Vorsicht vor radikalen Eingriffen.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Überhängende Zweige und wild
wuchernde Hecken verursachen
immer wieder Zwist unter Nach-
barn. So durchwachsen die Angele-
genheit, so klar ist die Rechtslage im
Grundsatz: Vom Eigentümer des
Gewächses kann nicht verlangt
werden, dass er den Überhang ent-
fernt. Dafür darf man Äste und Blät-
ter, die auf das eigene Grundstück
ragen, auf eigene Faust abschnei-
den. Ebenso ist es erlaubt, die Wur-
zeln einer nachbarlichen Pflanze
herauszureißen, wenn sie sich im
eigenen Garten ausbreiten. Dabei
bedarf es keiner vorherigen Zu-
stimmung durch den Eigentümer.
Selbsthilferecht heißt das im Juris-
tenjargon, geregelt in § 422 Abs 1
des Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (ABGB).

Die Kosten für das Zurückschnei-
den müssen vom beeinträchtigten
Grundeigentümer selbst getragen
werden. Eine Kostenteilung gibt es
nur dann, wenn dem Nachbarn
durch den Überhang ein Schaden
entstanden ist oder ein solcher
droht, etwa weil die Wurzeln vom
Grundstück gegenüber den eigenen
Asphaltweg aufbrechen.

Macht ein Nachbar von seinem
Recht auf Selbsthilfe Gebrauch, hat

der Eigentümer grundsätzlich kei-
nen Anspruch auf Schadenersatz,
sofern der Überhang fachgerecht
entfernt und die Pflanze möglichst
geschont wird. Vorsicht: Wer sich
zu exzessiv an Nachbars überhän-
gende Äste macht und die gebotene
Sorgfalt beim Kürzen missachtet,
kann schadenersatzpflichtig wer-
den. Unzulässig ist es etwa, derart
wild in die Hecke des Nachbarn zu
schneiden, dass sie kaputtgeht. Das
kann dann richtig teuer werden.

Ein solcher Radikalschnitt be-
schäftigte jüngst den Obersten Ge-
richtshof (OGH): 2013 griff ein
Nachbar zur Motorsäge und He-
ckenschere, um den Überhang ei-
ner vor 40 Jahren durch den Nach-
barn gepflanzten Thujenhecke zu
beseitigen. Dabei wurde der gesam-
te Verlauf der Grundstücksgrenze,
also 112 Pflanzen auf rund 45 Me-
tern, beschädigt. Nach der großzü-
gigen Entlaubungsaktion war das
Gewächs 30 Zentimeter schlanker
und braun verfärbt statt saftig grün.
Der Gesamtschaden beläuft sich
auf 4708 Euro.

Im Gerichtsverfahren wurde fest-
gestellt, dass der Rückschnitt nicht
sachgemäß erfolgte, da er „bis ins
laublose Holz“ führte. Das Laub
wurde im Schnittbereich vollstän-
dig entfernt, die Zweige sind ausge-

WennNachbarn wegen wild
wuchernder Hecken streiten

franst. Dadurch hat sich die Vitali-
tät der Hecke verringert und auch
das Erscheinungsbild wurde beein-
trächtigt, allerdings nur auf der Sei-
te des Beklagten. Auf dem Grund-
stück des Klägers sind die 1,80 Me-
ter hohen Pflanzen nach wie vor
grün und der Sichtschutz ist nur ge-
ringfügig beeinträchtigt. Ganz ab-
sterben werde die Hecke zwar noch
nicht, so die Richter. Aus gärtneri-
scher Sicht wären aber ein gestaffel-
ter Rückschnitt des Überhangs über
mehrere Jahre und zusätzliche Be-
gleitmaßnahmen wie Wässern und
Düngen geboten gewesen.

Dennoch hielt der OGH die Vor-
gehensweise des Beklagten für ge-
rechtfertigt. Er wies die Klage ab.
Ein Nachbar sei nicht verpflichtet,
den auf sein Grundstück ragenden
Überhang regelmäßig zurückzu-
schneiden. Er verliert sein Selbst-
hilferecht nicht, wenn er davon län-
gere Zeit keinen Gebrauch macht.
Vielmehr kann er den Zeitpunkt, in
dem er den Überhang entfernen
möchte, selbst bestimmen. Dies al-
lerdings unter der Voraussetzung,
dass dadurch keine Gefahrenlage
geschaffen wird, wie dies etwa bei
einem Eingriff in die Statik eines
Baums der Fall sein kann. Ob der Ei-
gentümer selbst einen Teil der Thu-
jenhecke unsachgemäß zurückge-

schnitten hat, ist nach Ansicht
des Höchstgerichts irrelevant
und berechtigt den Nachbarn
nicht dazu, bei einem anderen
Teil der Hecke ebenso vorzuge-
hen.

Im Ergebnis hält der OGH ei-
nen einmaligen Radikalschnitt
bis zur Grundgrenze für zulässig,
und zwar selbst dann, wenn ein
fachgerechtes, lauberhaltendes
Rückschneiden nur in kleinen
Schritten über mehrere Jahre
möglich ist – dies jedenfalls so
lange, wie durch den Eingriff kei-
ne Gefahrenlage geschaffen und
das Selbsthilferecht nicht rechts-
missbräuchlich ausgeübt wird.
Insoweit ist eine Betrachtung im
Einzelfall gefordert. Auch eine
Abwägung zwischen den Inte-
ressen des Eigentümers an der
Unversehrtheit der Pflanze und
jenen des Selbsthilfeberechtig-
ten an der Entfernung des Über-
hangs ist nötig. Anders zu beur-
teilen wäre der Sachverhalt näm-
lich dann, wenn etwa der Eigen-
tümer des Baums einen Rück-
schnitt auf eigene Kosten ange-
boten und der beeinträchtigte
Nachbar dies verweigert hat.
StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (Zumtobel Kron-
berger Rechtsanwälte).

Martin Kind,
Univ.-Doz. für
Öffentliches
Recht, UniWien.
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